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lichen Organ der Rechtspflege strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, 
kann er mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden.

(3) Der Versuch ist strafbar.

A n m e r k u n g :
Die unbefugte Benutzung von Fahrrädern, Wasserfahrzeugen oder an
deren Fahrzeugen, zu deren Führung keine Erlaubnis erforderlich ist, 
kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

4 .  A b s c h n i t t  
Straftaten gegen den Nachrichten verkehr

§ 202

Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses

Wer als Mitarbeiter oder Beauftragter der Deutschen Post unbefugt 
Briefsendungen oder Telegramme während der Beförderung öffnet oder 
den Inhalt von Nachrichten, die der Deutschen Post anvertraut sind, 
Nichtberechtigten mitteilt, wird von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, 
Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.

§203
N achrichtenunterdrückung

Wer als Mitarbeiter oder Beauftragter der Deutschen Post dieser zur 
Beförderung anvertraute Briefsendungen, Telegramme öder zur Über
mittlung an vertraute Nachrichten unterdrückt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

§204
N ach rich tenVerkehrsstörungen

(1) Wer Post- oder Fernmeldeanlagen zerstört, beschädigt, unbrauch
bar macht, unbefugt ändert oder in sonstiger Weise unbefugt auf diese 
einwirkt und dadurch den Nachrichten verkehr behindert, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer den Nachrichten verkehr durch Entzug 
oder Verwendung elektrischer Energie gefährdet oder unzulässig stört.

§205
Verletzung der Vorschriften über die Sicherheit des Funkverkehrs

Wer ohne die erforderliche Genehmigung oder entgegen den Bedin
gungen einer Genehmigung Funkanlagen errichtet oder betreibt oder Sen-
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